
 

Hellweg-Gymnasium Bochum 
Europaschule in NRW 

 

 

 

 

Antrag zur Nutzung eines iPads / Tablets für schulische Zwecke 

 

Jahrgangsstufe / Klasse: ______________ 

 

Vor- und Nachname: _____________________________________________________________ 

 

 

Ich beantrage die Nutzung eines iPads oder vergleichbaren Tablets mit Stifteingabe für rein 

schulische Zwecke (v.a. digitale Heftführung) im Unterricht. 

Die umseitige Nutzungsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und mir ist bewusst, dass 

diese Regeln eingehalten werden müssen und die weitere Nutzung des Tablets bei Verstößen 

untersagt werden kann. 

 

 

 

 

 

___________________  _________________________  ________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Schüler/in   Unterschrift erziehungsberechtigte  

                                                                                                                                                Person  

 

Genehmigung durch die Klassen-bzw. Stufenleitung erteilt am ______________________       ________________________  

                         Unterschrift Klassen-/  

                                              Stufenleitung  

 

 



Tablet-Nutzungsordnung 

Du darfst ab Klasse 7 dein Tablet in der Schule benutzen – meist zum Zweck der Heftführung 

(Ausnahmen: siehe “Sonstiges“). Da das Gerät noch viel mehr Möglichkeiten bietet, sind innerhalb 

der Schule einige Regeln notwendig, an die du dich halten musst. 

Mach dir bitte bewusst, dass diese Erlaubnis auch wieder entzogen werden kann - auch in einzelnen 

Fächern - und du dann möglicherweise wieder eine analoge Heftführung benötigst.  

 

Regeln für den Unterricht in der Schule 

1. Ich achte darauf, dass mein Tablet jeden Morgen vollständig geladen ist.  

2. Das Tablet ist umgedreht auf dem Tisch oder in meiner Schultasche, falls es die Unterrichtsphase 

nicht erfordert!  

3. Beim Schreiben liegt das Tablet flach auf dem Tisch und mit dem zugehörigen Stift in einem 

geeigneten Programm (OneNote, Goodnotes, Office…).  Auf Wunsch der Lehrkraft muss ein 

Einreichen von meinem Heft oder Ausschnitten in geeigneter Form (z.B. PDF) möglich sein. 

4. Die Internetnutzung ist während der Unterrichtszeit verboten! Ausnahmen können nur 

anwesende Lehrkräfte erteilen.  

5. Ich benutze das Tablet nur zur Bearbeitung der Aufgaben, die ich von der Lehrerin bzw. dem 

Lehrer erhalten habe. 

6. Die Nutzung des Geräts als Heftersatz oder zur Speicherung des Tafelbildes muss von der 

Lehrkraft gestattet werden.  

7. In der Schule nutze ich das Tablet außerhalb des Unterrichts nur zur Unterrichtsvor- oder 

Nachbereitung (s. auch Handy/Endgeräte Nutzungsordnung).  

8. Film-/Foto- und Tonaufnahmen dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft 

gemacht werden! Dies gilt auch für die Aufzeichnung des Tafelbildes als Foto. 

9. Ohne die Erlaubnis der Beteiligten veröffentliche ich kein Material, das während des Unter-richts 

aufgenommen wurde. Das gilt für Arbeitsmaterial ebenso wie für Videos oder Fotos. 

10. Ich habe die Sonderregelungen für die folgenden Fächer zur Kenntnis genommen: 

a. In den Sprachen wird das Vokabelheft weiter analog geführt. 

b. In Sport ist die Nutzung grundsätzlich untersagt (Ausnahme: LK Theoriestunden). 

c. In Kunst ist die Nutzung erst ab der EF erlaubt, vorher projektbezogen und nach Absprache 

mit der Lehrkraft möglich. 

d. In Informatik ist die Nutzung erst ab Sek II erlaubt. 

 

Sonstiges 

Die generell geltenden Nutzungsbedingungen für digitale Endgeräte sowie die 

Nutzungsvereinbarungen des Office 365 Accounts und des SchulWLANs wurden bereits 

unterschrieben und sind von diesen Regelungen unberührt.  

 

Stand: August 2023 


